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 Veröffentlicht am 19.03.1990

Index

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §14 TP6 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 335;

Rechtssatz

Für die Gebührenp=icht einer Meldeanfrage ist es bedeutungslos, ob der Einschreiter beim Meldeamt persönlich

vorspricht und auch die Meldeauskunft persönlich entgegennimmt, sowie daß die Anfrage lediglich aus

Vereinfachungsgründen schriftlich überreicht wurde.
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